
Beilage 284/1993 zupi k u r z s c h r i f t l i c h e n Bericht des o.ö. Landtages, 
XXIV. Gesetzgebungsperiode 

Bericht des Ausschusses für öffentliche Wohlfahrt betreffend 

das Landesgesetz. mit dem das O.ö. Leichenbestattungsaesetz 19B5 

geändert wird (O.ö. Leichenbestattunqsgesetz-Hovelle 19931 

/Landtagsdirektion; L-257/1-XXIV/ 

A. Allgemeiner Teil 

1. AnlaB und Inhalt des Landesgesetzes: 

Das O.ö. Leichenbestattungsgesetz, LGBI.Nr. 6/1961, wurde nach mehreren, 

zum T e i l umfangreichen Novellierungen ( z u l e t z t : O.ö. Leichenbestattungs

gesetznovelle 1983, LGBI.Nr. 48) mit LGBI.Nr. 40/1985 als O.ö. Leichen-

bestattungsgesetz 1985 wiederverlautbart und seither nicht mehr geän

dert . In der Vollzugspraxis hat sich m i t t l e r w e i l e das Bedürfnis nach 

der Neuregelung bestimmter Teilbereiche des Bestattungswesens ergeben, 

dem mit dem vorliegenden Entwurf Rechnung getragen werden s o l l . Vor 

allem handelt es sich dabei auch ura Maßnahmen der Deregulierung und 

Entbürokratisierung. 

Die wesentlichen Inhalte der Novelle sind: 

- E n t f a l l der Totenbeschauniederschrift; 

- Vereinfachung der Leichenüberführung (weitgehender E n t f a l l der Lei-

chenpaßpflicht, Einschränkung der Verständigungspflichten); 

- Verwendung umweltgerechter Materialien (Särge, Sargausstattungen, 

Sargbeigaben) im Bestattungswesen; 

- Bestimmungen Qber die Behandlung von Leichen mit Herzschrittmachern 

und 

- Vereinfachungen für die Bestattung von Urnen außerhalb von Friedhöfen, 

Urnenhainen und Urnenhallen. 

Für Feuerbestattungsanlagen wurden nach Abschluß des BegutachtungsVer

fahrens weitreichende Vorschläge zur stärkeren Berücksichtigung des 



Umweltschutzes erstattet. Diese Anregungen sprengen den Rahmen dieses 

Novellierungsvorhabens, werden aber für eine neuerliche Änderung des Ge

setzes vorgemerkt. 'A 

2. Kompetenzgrundlage; 

Das Leichen- und Bestattungswesen i s t im Art. 10 Abs. 1 2. 12 B-VG aus

drücklich von der Zuständigkeit des Bundes zur Gesetzgebung und Vollzie

hung hinsichtlich des Gesundheitswesens ausgenommen. Die alleinige Zu

ständigkeit des Landes zur Gesetzgebung erfließt aus Art. 15 Abs. 1 

B-VG. 

3. Kosten: 

Ein finanzieller Mehraufwand i s t nicht zu erwarten. Es wird vielmehr der 

Verwaltungsaufwand für Gemeinden.und Bezirksverwaltungsbehörden (Entfall 

der Totenbeschauniederschrift, Einschränkung der Leichenpaßpflicht) ver

ringert. Dem gegenüber stehen zusätzliche Belastungen für die Bezirks-

verwaltungsbehörden, insbesondere aber für die Gemeinden, die sich im 

Einzelfall aus den Bestimmungen über die Behandlung von Leichen rait 

Herzschrittmachern ergeben können. 

4. EG-Konformität: 

Dem Inhalt dieses Landesgesetzes stehen keine zwingenden Rechtsvor

schriften der EG entgegen. Derzeit wird der Entwurf einer EG-Richtlinie 

über Feuerbestattungsanlagen vorbereitet. Nach deren noch nicht voraus

sehbaren Inkrafttreten wird das O.ö. Leichenbestattungsgesetz 1985 neu

erlich auf seine EG-Konformität zu prüfen und erforderlichenfalls anzu

passen sein. 
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B. Besonderer Teil 

Zu Art. I Z. 1 und 2 ( I 6 Abs. 3 und 8 7 Abs. 3^: 

Bei diesen Bestimmungen handelt es sich um begleitende Regelungen zu den 

neu eingefügten Bestimmungen, die die Behandlung von Leichen mit 

Herzschrittmachern regelt (siehe Art. I 2, 6, 9 und 10). 

Zu Art. I Z. 3. 4 und 5 (8 8 Abs. 3 und 4): 

Auf die Aufnahme einer Totenbeschauniederschrift kann aus Gründen der Ver

waltungsvereinfachung verzichtet werden. Die Dokumentation der Totenbeschau 

i s t durch die Übersendung des ärztlichen Behandlungsscheines, dessen I n h a l t 

bisher i n die Totenbeschauniederschrift aufgenommen wurde, an die Bezirks

verwaltungsbehörde gewährleistet. Eine Ausfertigung des Totenbeschau

scheines s o l l beim Totenbeschauer verbleiben, damit auch dieser über einen 

Nachweis für seine Tätigkeit verfügt. 

Zu Art. I Z. 6, 9 und 10 (S 10 Abs. 1 und S 11 Abs. 3 und 4): 

In l e t z t e r Zeit wurde die Bestattung von Leichen mit einem 

Herzschrittmacher als Problem erkannt. Im F a l l der Feuerbestattung besteht 

die Gefahr, daß der Herzschrittmacher durch Hitzeeinwirkung explodiert. Ab

gesehen von Pietätserwägungen - die Angehörigen beobachten verschiedentlich 

die Verbrennung der Leiche durch ein Beobachtungsfenster - i s t eine solche 

Explosion auch wegen der Gefahr der Beschädigung der Einäscherungsanlage 

und wegen der Möglichkeit zusätzlicher toxischer Emissionen wenig wün

schenswert. Von Herzschrittmachern i n erdbestatteten Leichen kann eine ge

wisse Gefährdung für das Grundwasser ausgehen, da die im Herzschrittmacher 

enthaltenen Batterien an sich gefährliche Abfälle darstellen. Es i s t des

halb dafür Sorge zu tragen, daß ein Herzschrittmacher vor der Bestattung 

entfernt wird. Mehrere Bundesländer (Wien, Salzburg) sehen dies schon der

z e i t , wenn auch nur für die Feuerbestattung, vor. 



Die Entnahme des Schrittmachers s o l l im Zuge einer Obduktion erfolgen (§ 11 

Abs. 3 neu). Der oberste Sanitätsrat hat empfohlen, daß die genaue Todes

ursache bei Leichen mit Herzschrittmachern durch Obduktion ermittelt werden 

s o l l . Nur so kann mit Sicherheit festgestellt werden, ob eine "natürliche" 

Todesursache vorliegt oder ob Funktionsstörungen des Schrittmachers oder 

der zum Heramuskel führenden Elektroden für den E i n t r i t t des Todes kausal 

waren. 

Der Eingriff i s t von der Besirksverwaltungsbehörde auf Grund einer Anzeige 

des Totenbeschauers (§ 7 Abs. 3) zwingend anzuordnen (§ 10 Abs. 3). 

Das weitere Schicksal des Schrittmachers, der mit der Entfernung aus der 

Leiche zur Sache im Rechtssinn wird, bestimmen die zivilrechtlichen Vor

schriften, Demnach f i e l e der Schrittmacher vorerst an den Nachlaß und nach 

erfolgter Einantwortung an den bzw. die Erben. 

Diese Rechtslage erweist sich i n mehrerlei Hinsicht als unbefriedigend: 

Der Obdusent, bz.v-. die Kran.ksnanstalt^ in der er tätig i s t , hätte die ent

nommenen Herzschrittmacher so lange zu verwahren, bis der Nachlaß bzw. die 

Erben dessen Herausgabe verlangen. Das Interesse der Erben am 

Herzschrittmacher wird allerdings äußerst gering, wenn nicht überhaupt gar 

nicht vorhanden sein. Dabei werden zum einen Pietätserwägungen maßgebend 

sein, zum anderen aber der Umstand, daß Herzschrittmacher, die anders als 

früher nicht mehr wiederverwendet werden, im Grunde keinen Verkehrswert 

mehr haben. Dagegen müssen sie wegerv der in ihnen enthaltenen Batterien als 

gefährliche Abfälle im Sinne des § 2 Abs. 5 AWG betrachtet werden. Der 

Obduaent, der die Schrittmacher - vorläufig - au verwahren hätte bzw, die 

Krankenanstalt würde damit äum Abfailbesitzer gemäß § 13 AWG mit allen sich 

daran knüpfenden Verpflichtungen. Nach tJbergabe an den neuen Eigentümer 

(Nachlaß bzw. Erbe) stünde dieser vor dera Problem, sich des im Grunde nicht 

verkehrsfähigen gebrauchten Schrittmachers ordnungsgemäß entledigen zu müs

sen . Pietätserwägungen lassen es geboten erscheinen, den betroffenen Per

sonen nicht zusätzlich zu den rait einem Todesfall ohnehin verbundenen Bela

stungen auch noch dieses Problem aufzubürden. Es sol l deshalb eine Losung 

gefunden werden, die weder den Obduzenten noch die Erben belastet und den

noch die ordnungsgemäße Entsorgung des nunmehr wertlos gewordenen 



Schrittmachers s i c h e r s t e l l t . Es b i e t e t sich an, das Eigentum an den Geräten 

den Gemeinden zukommen zu lassen, die ohne ins Gewicht fallenden Aufwand 

über die von ihnen betriebenen oder ihnen zur Verfügung stehenden Sammel

einrichtungen die Entsorgung gewährleisten können. 

Der Landesgesetageber t r i f f t hier eine Regelung z i v i l r e c h t i i c h e n Charakters 

im Sinne des Art. 15 Abs. 9 B-VG. Der Verfassungsgerichtshof hat aur Frage, 

wann eine landesgesetzliche Regelung z i v i l r e c h t l i c h e n Charakters "erforder

l i c h " im Sinne des Art. 15 Abs. 9 B-VG i s t , s e i t seinem Erkenntnis Slg. 

558/1926 i n ständiger Rechtsprechung ( v g l . z.B. auch Slg. 8989/1980, 

9580/1982 und 10097/1984) den Grundsatz a u f g e s t e l l t , daß z i v i l r e c h t l i c h e 

Regelungen i n einem Landesgesetz zulässig sind, "sofern sie i n einer uner

läßlichen Verbindung mit anderen Bestimmungen stehen, die den Hauptinhalt 

des Gesetzes bilden"; er forde r t mithin einen "rechtstechnischen Zusammen

hang" mit der im landesgesetz getroffenen verwaltungsrechtlichen Regelung. 

Ein solcher Zusammenhang l i e g t hier vor. Die verwaltungsrechtliche Rege

lung , daß die Bestattung von Leichen mit implantierten Heraschrittmacherti 

vermieden und im Zuge einer Obduktion ein allfälliger Kausalzusammenhang 

zwischen einer Fehlfunktion des Schrittmachers und dem E i n t r i t t des Todes 

nachgewiesen werden s o l l , wäre, wie vorstehend ausgeführt wurde, ohne er

gänzende Regelungen über das weitere Schicksal des Herzschrittmachers un

vollständig und zöge unerwünschte Ergebnisse nach sich. Aus diesem Grund 

steht die Aufnahme der entsprechenden Regelung i n den § 10 Abs. 3 ira Ein

klang mit Art. 15 Abs. 9 B-VG. 

Da dera Nachlaß bzw. den Erben das Eigentum am Heraschrittmacher entzogen 

und den Gemeinden übertragen wird, könnte sich grundsätzlich die Frage nach 

einer Entschädigungsleistung s t e l l e n . Da jedoch, wie bereits ausgeführt 

wurde, gebrauchte Heraschrittmacher keinen Vermögenswert darstellen, kann 

auf die Aufnahme einer Entschädigungsbestimmung verzichtet werden. 

Zu Art. I 2. 7 (5 10 Abs. 21: 

Die Einfügung des Verweises auf das O.ö, KAG 1976 dient der Klarstellung, 

was unter "Obduktionen i n Krankenanstalten", die von diesem Gesetz nicht 

berührt werden, au verstehen i s t . Es sind dies Obduktionen von Personen, 



die während der Pflege in einer öffentlichen Krankenanstalt verstorben 

sind. 

Zü Art. I Z. 8 (S 11 Abs. 1): 

Nach geltendem Recht kann grundsätzlich jeder Arat Obduktionen vornehmen. 

Mit der Einführung des Erfordernisses der fachlichen Befähigung s o l l er

reicht werden, daß in erster Linie Fachärzte für Pathologie als Obduzenten 

tätig werden. Da keine ausdrückliche Einschränkung auf Pathologen erfolgt, 

i s t es aber nicht ausgeschlossen, daß Obduktionen auch in Zukunft etwa von 

Gerichtsmedizinern oder anderen Ärzten vorgenommen werden, wenn sie über 

das erforderliche Fachwissen verfügen. 

Zu Art. I 2. 11 und 12 (8 15 Abs. 2 und 31: 

Strafrechtliche (§ 190 StGB - "Störung der Totenruhe"), aber auch verfas

sungsrechtliche (Art. 14 StGG - "Glaubens- und Gewissensfreiheit") Gründe 

sprechen dafür, einen allfälligen Widerspruch des Verstorbenen als Hinder

nis für die Abgabe der Leiche zu Forschungszwecken anzuerkennen, wie dies 

andere Bundesländer (Wien und Vorarlberg) in ihren Leichenbestattungsge

setzen und auch der Bund (§ 62a KAG) bereits getan haben (Abs. 31. 

im übrigen bleibt der normative Gehalt des § 15 unverändert, es wurde le

diglich die Gelegenheit wahrgenommen, überlange Satze und schwer verständ

liche Formulierungen bei gleichbleibendem Inhalt durch eine leichter les

bare "bürgernahe" Ausdrucksweise zu ersetzen. Aus diesem Grund wurde auch 

der bisherige Abs. 2 auf zwei Absätze aufgegliedert. 

2ü Art. I Z. 13 ffi 191 : 

Von jeder Bestattungsart können Gefahren für die Umwelt ausgehen. Dies 

t r i f f t i n erster Linie für die Feuerbestattung au, bei der Luftschadstoffe 

freigesetzt werden. Von der Erdbestattung können dagegen vorwiegend Gefah

ren für das Grundwasser ausgehen. Um diese Gefahren zu rainlmieren, i s t es 

erforderlich, nur solche Särge, Sargausstattungen, Sargbeigaben und son

stige Gegenstände zu verwenden, die möglichst unschädlich verbrannt bzw. 



abgebaut werden können. Im F a l l der Feuerbestattung wird bei der Wahl der 

verwendeten Materialien darauf zu achten sein, daß bei der Verbrennung 

nicht mehr Schadstoffe als unbedingt nötig freigesetzt werden und das ein

wandfreie Funktionleren der Verbrennungsanlage nicht beeinträchtigt wird. 

Bei der Erdbestattung i s t dagegen ein möglichst ungehinderter 

Verrottungsprozeß wünschenswert, weshalb auf biologisch nicht oder schwer 

abbaubare Materlallen verzichtet werden s o l l t e . Nähere Bestimmungen sind 

von der Landesregierung durch Verordnung zu erlassen. 

Zu Art. I Z. 14 ffi 21 Abs. 11: 

Es wird k l a r g e s t e l l t , daß der Transport der Urne von der Feuerbestattungs

anstalt zum Friedhof auch durch ein konzessioniertes Leichenbestattungs

unternehmen durchgeführt werden darf. 

Zu Art. I Z. 15 ffi 21 Abs. 21: 

Derzeit gelten für die Bestattung von Urnen außerhalb von Friedhöfen oder 

Urnenhainen die selben strengen Bestimmungen wie für die Bestattung von 

Leichen i n "Begräbnisstätten". Gemäß § 18 Abs. 5 1st das Vorliegen "öffent

lic h e r Rücksichten" Voraussetzung für die Erteilung einer entsprechenden 

Bewilligung. Es sind auch Auflagen sanitätspolizeilicher Art vorzuschrei

ben. 

In l e t z t e r Zeit häufen sich Ansuchen um die Erteilung der Bewilligung für 

die Bestattung von Urnen außerhalb der dazu bestimmten Anlagen. Diesem An

suchen kann i n vielen Fällen mangels "Öffentlicher Rücksichten", die die 

Errichtung einer externen Begräbnisstätte "wünschenswert" erscheinen las

sen, nicht entsprochen werden. 

Es i s t aber durchaus vertretbar/ wenn bei der Bestattung von Urnen weniger 

strenge Maßstäbe angelegt werden als bei der Bestattung von Leichen. Dies 

umso mehr, als Urnen i n sanitätspolizeilicher Hinsicht unbedenklich sind. 

Aus diesem Grund müssen auch keine einschlägigen Anforderungen an den Be

stattungsort g e s t e l l t werden. Es s o l l deshalb künftig nicht mehr die Bei-

setzungsstätte als solche, sondern die Bestattung außerhalb von Urnenhainen 



u.dgl, bewilligungspflichtig sein. Freilich i s t auch dabei die Eignung des 

Bestattungsortes zu prüfen, jedoch nur hinsichtlich der au wahrenden Pietät 

und Würde. Den Ansprüchen an Pietät und Würde werden vor allem Hauskapellen 

oder eigens errichtete Beisetzungsstätten in Parkanlagen genügen, nicht 

aber Wohnräume, Kellerräume und überhaupt alle Räumlichkeiten, die nicht 

primär für Beisetzungs- oder Ändachtszwecke bestimmt sind. 

Zur Erteilung der Bewilligung i s t die Gemeinde im eigenen Wirkungsbereich 

zuständig (vgl. Art. I Z. 18). 

Zu Art. I Z. 16 (S 22 Abs. 1 und 21: 

Im Sinne einer Deregulierung und Verwaltungsvereinfachung s o l l die Bewilli

gungspflicht (Leichenpaßpflicht) für Überführungen innerhalb Oberöster

reichs entfallen. Aufgrund der verbesserten Transportmöglichkeiten, insbe

sondere wegen der nur noch kurzen Dauer einer Überführung und aufgrund der 

Art der Versargung sind i n der Regel keine sanitätspolizeilichen Gefahren 

beim Transport mehr zu erwarten. Die bisher schon bestehenden Ausnahmen 

von der Leichenpaßpflicht bleiben auch bei Überführungen in ein anderes 

Bundesland erhalten, zusätzlich sind auch Überführungen in ein anatomisches 

Universitätsinstitut und in die dem Sterbeort nächstgelegene Feuerbestat

tungsanlage außerhalb Oberösterreichs nicht bewilligungspflichtig. Die 

letztgenannte Ausnahme wird in der Praxis vor allem für Überführungen von 

Verstorbenen aus den Bezirken Braunau am Inn, Schärding, Rled im Innkreis, 

Gmunden und Vöcklabruck zur Feuerbestattungsanlage in der Stadt Salzburg 

bedeutsam werden (Abs. 11 . 

Falls jedoch (ler Totenbeschauer, z.B. wegen Seuchengefahr, sanitätspolizei

liche Bedenken durch Vermerk im Totenbeschauschein geltend macht, s o l l eine 

Überführung auch innerhalb Oberösterreichs weiterhin bewilligungspflichtig 

sein fAbs. 21. 

Zu Art. I Z. 17. 18 und 19 (§ 22 Abs. 6. 8 25 und fi 271: 

Durch den Entfall der Bewilligungspflicht ("Leichenpaßpflicht") innerhalb 

Oberösterreichs wird die Pflicht zur Verständigung der Bezirksverwaltungs-



behörde entbehrlich. Die weiterhin aufrechte Verpflichtung zur Verstän

digung des Inhabers der Bestattungsanlage wird aus systematischen Gründen 

aus dem § 25 ("Bewilligung") i n den S 22 ("Überführung, allgemeines") 

t r a n s f e r i e r t . 

Die ira § 27 enthaltenen Verweisungen sind entsprechend anzupassen. 

Zu Art. I Z. 20 (fi 40 2. 31: 

Die Aufzählung der von den Gemeinden Im eigenen Wirkungsbereich zu besor

genden Angelegenhelten i s t ura die Erteilung der Bewilligungen für die Ur

nenbestattung außerhalb von Friedhöfen u.dgl. zu ergänzen. 

Der Ausschuß für Öffentliche Wohlfahrt beantragt, der Hohe Landtag möge das 

Landesgesetz. mit den das O.ö. Lcichenbestattungsqesetz 1965 geändert wird 

(O.Ö. Leichenbestattungsgesetz-Hovelle 19931 beschließen. 

Linz, am 18. Mal 1993 

Mag. Prammer Stuchlik 

Obfrau B e r i c h t e r s t a t t e r i n 
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L a n d e s g e s e t z 

vom 1992. 

mit dem das O.Ö. Leichenbestattungsaesetz 1985 

geändert wird (O.ö. Leiehenbestattungsgesetz-Hovelle 19931 

Der o.ö. Landtag hat beschlossen: 

Artikel I 

Das O-Ö. Leichenbestattungsgesetz 1985, LGBI.Nr. 40, wird wie folgt geän

dert: 

1. Dem § 6 i s t folgender Abs. 3 anzufügen: 

"(3) Der Totenbeschauer hat auch festzustellen, ob sich in der Leiche 

ein Herzschrittmacher befindet." 

2. Ira § 7 erhält der bisherige Abs. 3 die Bezeichnung Abs, "(4)" ; f o l 

gender Abs. 3 (neu) i s t einzufügen: 

"(3) Der Bezirksverwaltungsbehörde i s t auch anzuzeigen, daß sich i n 

einer Leiche ein Heraschrittmacher befindet." 

3. Die Überschrift zu § 8 hat zu lauten: 

"Totenbeschauschein" 

4. § 8 Abs. 3 hat au lauten: 

"(3) Der Totenbeschauer hat je eine Ausfertigung der Totenbeschauschei

ne monatlich, längstens bis zum 10. des folgenden Monats, gesammelt der 

BezirksVerwaltungsbehörde und der Gemeinde vorzulegen. Der ärztliche 
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Behandlungsschein (§ 4) i s t der Ausfertigung für die Bezirksverwal

tungsbehörde anzuschließen. Eine Ausfertigung des Totenbeschauscheines 

verbleibt beim Totenbeschauer." 

5. § 8 Abs. 4 hat zu ent f a l l e n . 

6. Dem § 10 Abs. 1 i s t folgender Satz anzufügen: 

"Die Obduktion i s t jedenfalls anzuordnen, wenn sich i n einer Leiche ein 

Herzschrittmacher befindet." 

7. Ira § 10 Abs. 2 i s t nach dera Wort "Krankenanstalten" die Verweisung 

"(§ 30 O.ö. KAG 1976)" einzufügen. 

8. Im § 11 Abs. 1 erster Satz i s t nach dem Wort "berechtigten" die Wort

folge "und fachlich befähigten" einzufügen. 

9. § 11 Abs, 3, 4, 5 und 6 erhalten die Bezeichnung Abs. " ( 4 ) " , " ( 5 ) " , 

" ( 6 ) " und " ( 7 ) " ; folgender Abs. 3 (neu) i s t einzufügen: 

"(3) Herzschrittmacher sind bei Obduktionen zu entfernen. Sie gehen i n 

das Eigentum der Gemeinde über, i n der die Obduktion durchgeführt 

wird." 

10. Im § 11 Abs. 4 (neu) hat der zweite Satz zu lauten: 

"Die Obduktionsniederschrift hat die Feststellung der Identität des 

Obduzierten, die pathologischen Befunde an der Leiche, die Todesursache 

und gegebenenfalls die Bestätigung, daß aus der Leiche der 

Herzschrittmacher entfernt wurde, zu enthalten." 

11. § 15 Abs. 2 hat zu lautem 

"(2) Unabhängig davon, wer zur Tragung der Bestattungskosten v e r p f l i c h 

t e t 1st, haben die nächsten Angehörigen, des Verstorbenen oder, f a l l s 

keine Angehörigen vorhanden sind, die Personen, mit denen der Verstor-
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bene zuletzt in einem gemeinsamen Haushalt gelebt hat, für die Bestat

tung Sorge zu tragen. Sind keine nach dieser Bestimmung Verpflichtete 

vorhanden oder kommen sie ihrer Verpflichtung nicht rechtzeitig nach, 

i s t die Bestattung durch die Gemeinde, in der sich der Todesfall ereig

net hat, wenn diese nicht festgestellt werden kann, durch die Gemeinde, 

in der die Leiche aufgefunden wurde, zu besorgen. Die verpflichtete Ge

meinde kann ein anatomisches Universitätsinstitut in Österreich davon 

verständigen, daß es ihm freistehe, die Leiche auf eigene Kosten abzu

holen , wenn dies nicht nach den Bestimmungen des Abs. 3 unzulässig 

i s t . " 

12. Im § 15 erhalten die bisherigen Abs. 3 und 4 die Bezeichnung Abs. "(4)" 

und "(5)"; folgender Abs. 3 (neu) i s t einzufügen: 

"(3) Die Abgabe der Leiche 1st unzulässig, 

- wenn der Gemeinde eine schriftliche Erklärung des Verstorbenen oder 

seines gesetzlichen Vertreters vorliegt, in der dies ausdrücklich 

ausgeschlossen wird, 

- wenn dadurch eine allenfalls anzuordnende Obduktion vereitelt würde 

oder 

- wenn seit dem E i n t r i t t des Todes mehr als achtundvieraig Stunden ver

gangen sind." 

13. § 19 hat zu lauten: 

"§ 19 

Versargung 

(1) Bei der Versargung der Leichen sind Pietät und Würde zu wahren. 

(2) Särge, Sargausstattungen, Sargbeigaben und sonstige Gegenstände 

müssen aus Materialen bestehen, von denen bei der gewählten Bestat

tungsart möglichst geringe nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt und 

keine Gefahren für das Leben und die Gesundheit von Menschen ausgehen. 

Bei Feuerbestattung i s t überdies darauf Bedacht zu nehmen, daß keine 

Schäden an der Einäscherungsanlage entstehen können. 
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(3) Die Landesregierung hat durch Verordnung nähere Bestimmungen über 

die Beschaffenheit von Särgen, Sargausstattungen, Sargbeigaben und son

stigen Gegenständen au erlassen. Dabei i s t auf die Erfordernisse des 

Umweltschutzes und die verschiedenen Bestattungsarten Bedacht zu neh

men." 

14. § 21 Abs. 1 zweiter und d r i t t e r Sata haben au lauten: 

"Die Urne i s t von der Feuerbestattungsanstalt unmittelbar der betref

fenden Friedhofsverwaltung zu übergeben, au übersenden oder durch ein 

konzessioniertes Leichenbestattungsunternehmen zu übermitteln. An

sonsten darf die Urne, abgesehen von der Ausnahme gemäß Abs. 2, nicht 

an d r i t t e Personen, auch nicht an Angehörige des Verstorbenen, ausge

f o l g t werden." 

15. § 21 Abs. 2 hat zu lauten: 

(2) Für die Beisetzung einer Urne auBerhalb eines Urnenhaines, einer 

Urnenhalle oder eines Friedhofes i s t eine Bewilligung der Gemeinde, i n 

der die Urne beigesetzt werden s o l l , e r f o r d e r l i c h . Die Bewilligung i s t 

zu e r t e i l e n , wenn die Person des Antragstellers und die Umstände der 

beabsichtigten Beisetzung, insbesondere der Beisetzungsort, erwarten 

lassen, daß die Urne pletät- und würdevoll behandelt wird. Die Urne i s t 

von der Feuerbestattungsanstalt der Person, der die Bewilligung e r t e i l t 

wurde, gegen Vorlage des Bewilligungsbescheides auszufolgen." 

16. § 22 Abs. 1 und 2 haben au lauten: 

"(1) Für die Überführung einer Leiche über die Grenzen des Landes Ober

österreich hinaus 1st eine Bewilligung der für den Sterbeort austän

digen BeairksVerwaltungsbehörde e r f o r d e r l i c h , es sei denn, die Leiche 

wird 

1. i n die dem Sterbeort nächstgelegene Feuerbestattungsanlage außerhalb 

Oberösterreichs, 
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2. in eine Nachbargemeinde des Sterbeortes, 

3. zur Vornahme der Obduktion oder 

4. in ein anatomisches Universitätsinstitut 

überführt. 

(2) Für die Überführung einer Leiche innerhalb des Landes Oberöster

reich 1st eine Bewilligung dann erforderlich, wenn der Totenbeschauer 

sanitätspolizeiliche Bedenken gegen die Überführung am 

Totenbeschauschein vermerkt hat. Die Bewilligung darf nur aus zwin

genden sanitätspolizeilichen Rücksichten versagt werden." 

17. Dem § 22 i s t folgender Abs. 8 anzufügen-. 

"(8) Das Leichenbestattungsunternehmen, das die Überführung besorgt, 

hat den Inhaber der Bestattungsanlage, zu der die Leiche überführt 

wird, rechtzeitig vom Eintreffen der Leiche zu verständigen. In den 

Fällen des § 24 Abs. 2 obliegt diese Verständigungspflicht der zur 

Überführung berechtigten Person." 

18. § 25 Abs. 3 hat zu entfallen; die bisherigen Abs. 4 und 5 erhalten die 

Bezeichnung Abs. "3" und "4". 

19. Im § 27 1st das Zitat "§ 22 Abs. 4 bis 7" durch das 21tat "§ 22 Abs. 4 

bis 8" und das 2itat "§ 25 Abs. 2 bis 4" durch das Zitat "§ 25 Abs. 2 

und 3" au ersetzen. 

20. § 40 Z. 3 erhält die Bezeichnung "Z. 4"; folgende Z. 3 (neu) i s t einzu

fügen: 

"3. die Erteilung von Bewilligungen gemäß § 21 Abs. 2;" 
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Artikel I I 

(1) Dieses Landesgesetz t r i t t mit dem seiner Kundmachung im Landesgesetz

blatt für Oberosterreich aweitfolgenden Monatsersten in Kraft. 

(2) Verordnungen auf Grund dieses Landesgesetaes können ab dem seiner 

Kundmachung folgenden Tag erlassen werden; sie dürfen jedoch erst mit dem 

Inkrafttreten dieses Landesgesetaes in Kraft gesetat werden. 
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Geltende Fassung 

to 

G e s e t z 

2ur Regelung des Leichen- und Bestattungswesens in 
Oberösterreich (O.ö. LelchenbesUttungsgesetz 1985) 

I. T o t e n b e s c h a u 

§ 1 
Allgemeines 

(1) Jede Leiche ist vor der Bestattung der Beschau 
durch den auf Grund dieses Gesetzes zustandigen To-
tent)eschauer zu unterziehen. Der Totenbeschau unter
liegen auch Totgeburten und Fehigebunen ohne Rück
sicht aul den erreichten Enfwtcklungszustand. 

(2) Die Totenbeschau dient zur Festslellung des einge
tretenen Todes und der Todesursache, terner in Fällen ei
nes gewaltsam herbeigeführten Todes oder bei ungeklär
ter Todesursache zur Einleitung des behördlichen Ver
fahrens. 

§ 2 
Totenbeschauer 

(1) Zur Vornahme der Totenbeschau sind berufen: 
a} In Krankenanstalten die Prosekloren und deren Ver

treter; in Ermangelung solcher hai die Gemeinde nach 
Anhörung des Trägers der Krankenanstalt einen Arzt 
zur Vornahme der Totenbeschau zu bestellen; schlägl 
der Träger der Krankenanstalt im Anhörungsverlahren 
die Bestellung eines Arztes der Anstalt oder mehrerer 
Ärzte der Anstalt vor, so hat die Gemeinde diesen Arzt 
bzw. diese Ärzte zu bestellen; 

Entwurf A 

L a n d e s g e s e t z 

1992, 

mit dem das O.ö. 

Leichenbestattunqsqesetz 1985 

geändert wird fO.Q. 

Leichenbestattungsgesetz-Kovellg 

19931 

Der o.ö. Landtag hat beschlossen: 

Artikel I 

Das O.ö. Leichenbestattungsgesetz 

1985, LGBI.Nr. 40, wird wie f o l g t 

geändert: 
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b) auBerhalb von Krankenanstalten die Gemeindeärzte; 
jedoch in Städten mit eiger>em Statut die zur Vomah
me der Totenbeschau von der Gemeinde t>estelllen 
Ärzte. 

(2) Soweit erforderlich, hat die Gemeinde zur Entla
stung des Gemeindeatzles oder zu dessen Vertretung 
auch andere Personen, die in Österreich zur Ausübung 
des ärztlichen Berufes tierechtigt sind, unter Abgrenzung 
des örtlichen Wirkungsbereiches zur Vomahme der To
tenbeschau zu t}estellen. 

(3) Die zur Vornahme der Totenbeschau bestellten Ärz
te sirtd, soweit sie nicht schon nach anderen gesetzlichen 
Vorswififien äu1 die gewisseMhafte AüSüiJü-ry ihrer amtli-
chen Täiigkeii angtiiuui (Xjci v6rüiui<Qt Würu^ri, aHlau<<ch 
ihrer Bestellung auf die gewissenhafte Ausübung dieses 
Amtes und die Befolgung aller einschlägigen Vorschriften 
artzugekiben. Der Bürgermeister hat den bestellten To
tenbeschauer anzugeloben und die. Bestellung der Be
zirksverwaltungsbehörde anzuzeigen. In Städten mit ei
genem Slalut isl die Anzeige der Landesregierung zu er-
statten. Der Totenbeschauer ist Hilfsorgan des Bürger
meisters. 

(4) Der Totenbeschauer ist verpflichtet, die Totenbe
schau auch in der Nachbargemeinde durchzuführen, 
wenn dies wegen Verhinderung des dort zusländigen To
tenbeschauers notwendig ist. Diese Verpflichtung ^ilt 
nicht für Totenbeschauer gemäß Abs. 1 lit. a. 

§ 3 

Todesfailsanzeige 

(-1) Jeder Todesfall ist unverzüglich dem Totenbe
schauer, und zwar in der Regel diesern selbsl. anzuzei
gen. Die Anzeige kann auch t>eim Gemeindeamt erstattet 
werden. Im Falle des Auffindens einer Leiche kann die 
Todesfallsanzeige auch t>ei der nächstgelegenen Sicher-
heitsdtenststelle erstattet werden. Oie Todesfallsanzeige 
isl in diesen Fällen sofort an den Toten beschau er weiler
zuleiten. 

(2) Zur Todesfailsanzeige sind verpflichtet: 

a) wenn der Tod am Wohnsitz oder gewöhnlichen Auf
enthaltsort des Verstort>enen eingetreten ist und nicht 
»ii b tfcitriffl' iiic T^cir'"'^""'—^cl^w'"'*""' *''"c''*'Se" 
nen, die mit ihm im gemeinsamen Haushalt gelebt ha
ben; andere Wohnungsgenossen oder Pflegeperso
nen des Verstorbenen; der Wohnurigsinhat^er; der 
Hausbesitzer bzw. Hausverwalter; die Arueigepflicht 
t>esteht für jede dieser Personen nur insoweit, als eine 
in der Reihenfolge früher genannte Person nicht vor
handen oder zur unverzüglichen Erstattung der Anzei
ge nichf in der tage ist; 

b) wenn der Tod in einer Anstalt (Krankenanstalt, Erzie
hungsanstalt, Strafanstalt usw.) eingetreten ist: der 
Anstaltsleiter; 

c) in allen übrigen Fälien derjenige, der zuerst öen To
desfall bemerkt oder die Leiche aufgefunden hat. 

Entwurf 
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(3] Bei Totgeburten und Fehlgeburten, sofern nicht 
Abs. 2 lit. b zutrifft, ist der t>eigezogene Arzt, falls kein 
Arzt beigezogen war, die beigezogene Hebamme, zur To
desfallsanzeige verpflichtel, und zwar ohne Rücksicht 
darauf, ob die Anzeige twreits von einer anderen Person 
erstattet wurde oder hätte erstattet werden sollen. Stan
desrechtliche Vorschriften der Ärzle und Hebammen wer
den durch diese Bestimmung nicht berührt. War kein Arzt 
und keine Hebamme t>eigezogen. so gilt Abs. 2 lit. a 
und c. 

(4) Der Verpflichtele kann die Todesfallsanzeige entwe
der unmittelbar oder durch das für die Bestattung in An
spruch genommene konzessionierte Leichent>eslatlungs-
unternehmen erstatten. Dieses ist verpflichtet, die Anzei
ge sofort weiterzuleiten. 

(5) Vorschriflen auf dem Gebiete des Personenstands
wesens, die die Anzeige eines Todesfalls vorsehen, wer
den nicht berührt. 

§ 4 

Behandlungsschein 

Der Arzt, der den Verstorbenen unmittelbar vor dem 
Tode behandelt hat, ist verpflichlel, unverzügiich einen 
ßehandlungsschein, der alle für die Feststellung der 
Todesursache erforderlichen Angaben, insbesondere die 
Angabe der Grundkrankheit und der angenommenen un
mittelbaren Todesursache zu enthalten hat, auszustellen 
und, falls der behandelnde Arzt nicht auch als Toten
beschauer fungiert, dem zur Todesfallsanzeige Ver
pflichteten zu übergeben. Dteser hat den Behandlungs
schein dem Totenbeschauef vor der Totenbeschau aus
zufolgen. 

§ 5 
Allgemeine Verhaltensregeln 

(1) Bis zur Durchführung der Totenbeschau ist die Lei
che am Slert>eort zu belassen. Hievon kann nur mit Zu
stimmung des Totenbeschauers abgegangen werden, 
wenn dieser keinerlei Zweifel an der Todesursache hegt 
und das Belassen der Leiche am Slerbeort unzweckmä
ßig erscheint. 

(2) Eine Leiche dar) erst nach Zuslimmung des Toten
beschauers angekleidet, aufgebahrt oder eingesargt 
werden. 

(3) Bei plötzlichen Todesfällen, in Fällen eines gewalt
sam herbeigeführten Todes oder bei Verdacht aut frem
des Verschulden hat die Leiche bis zur Durchführung be-
twrdlicher Erhebungen in unveränderter Lage zu verblei
ben, solern nicht die Vornahme von Wiederbelebungs
versuchen notwendig oder die Veränderung der Lage der 
Leiche aus sonstigen zwingenden Gründen geboten ist. 

(4) Wäsche und Beklejdungsstücke, die vom Verstor
benen t>eim Eintritt des Todes getragen oder die für ihn 
verwendet wurden, dürfen nur mit Zuslimmung des To-
lenbeschauers und nur nach vorhergehender gründlicher 

Entwurf 
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Reinigung, nötigenfalls Desinfizierung, anderen Perso
nen überlassen werden. Der Totenbeschauer darf die Zu
stimmung n i ^ ( erleilen, wenn sanitätspofizeiliche Beden
ken gegen die Üttedassung bestehen. Versagt der Toten-
t>eschauer die Zustimmung, so hat auf Antrag der Bürger
meister zu entscheiden, ob sanriätspolizeiliche Bedenken 
der Überlassung entgegenstehen. Gegen den Bescheid 
des Bürgermeisters ist eine Berufung nicht zulässig. 

(5) Jedemiann isl verpflichtet, dem Totenbeschauer 
über alle der Feststellung der Todesursache dienlichen 
Umstände wahrheitsgetreue Auskünfte zu erteilen und 
die im Zusammenhang rriit der Totent>eschau getroffenen 
Artordnungen des Toienbeschauers zu bciofgen. 

§ 6 

Vomahme der TotentMschau 

(1) Der Totent}eschauer hat die Totenbeschau ehest
möglich, jedeiifalls atier binnen vierundzwanzig Stunden 
nach Ertialt der Todesfallsanzeige, vorzunehmen. 

(2) .Der Totenbeschauer hat nach den Erkenntnissen 
der medizinischen Wissenschaften festzustellen, ob die 
Merkmale des eingetretenen Todes an der Leiche vor
handen sind, ferner, ob die von ihm erhobenen Befunde 
mit den Angaben der Angehörigen übereinstimmen und, 
falis er nicht selbst der zuletzl tiehandelnde Arzl gewesen 
ist, ob die von ihm erhobenen Befunde mit den Angaben 
des Behandlungsscheines übereinstimmen sowie 
Schließlid», ob def Veruacit! aui iremdes Verscnulden an 
dem Eintritt des Todes ausgeschlossen werden kann."' 

§ 7 

Maßnahmen bei besonderen Todesfällen 

(1) Wenn der Verdacht besieht, da6 der Tod durch 
fremdes Verschulden herbeigeführt oder mitverursacht 
wurde, hat der Totenbeschauer im Sinne des § 84 der 
Strafprozeßordnung 1960, BGBl. Nr. 98. auf dem kürze
sten Weg die Anzeige an den Staatsanwall des zuständi
gen Gerichtes zu erstatten. Diese Anzeige könn auch bei 
der nächslen Sicherheitsdienststelle erstattet werden. 

(2) Liegen die Voraussetzungen gemäß Abs. 1 nicht 
vor, kann aber die Todesursache nicht einwandfrei fest-
gesielii fveiuöii oder 'n'oyvn örtucTc UusstüriuC vcr, d;C' 
eine venwaltungsbehördliche Anordnung der Olxluktion 
der Leiche für erforderfich erscheinen fassen (§ 10 
Abs. 1). so hat der Totenbeschauer die Anzeige im kürze
sten Wege an die Bezirksverwaltungsbehörde zu er
statten. 

(3) Bei Todesfällen nach einer anzeigepflichtigen, über
tragbaren Krankheil hat der Totenbeschauer bis zum Ein
treffen des Amtsarztes oder vor Anordnungen der Be-
zirksverwallungsbehörde die unaufschieblichen saniläts-
pollzeilichen Verfügungen vorfäufig selbst zu treffen. 

OÖ. Landtagsdirektion 

1. Dem § 6 i s t folgender Abs. 3 

anzufügen: 

"(3) Der Totenbeschauer hat 

auch festzustellen, ob sich in 

der Leiche ein 

Herzschrittmacher befindet." 

2. Im § 7 erhält der bisherige 

Abs. 3 die Bezeichnung 

. Abs. "(4)"; folgender Abs. 3 

(neu) i s t einzufügen: 
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. § 8 

Totenbeschauschein; Totenbeschauniederschrift 

(1) Der Tolenbeschauer hat auf Grund der Totenbe
schau den Totenbeschauschein auszustellen. Aus dem 
Totenbeschauschein hat>en hervorzugehen: die Identität 
des Verstortienen, die festgestellte oder vermülete To
desursache und der festgestellte oder vermutete Zeit
punkt, in dem der Tod eingetreten ist. 

(2) In den Fällen des § 7 Abs. 1 und 2 darf der Totenbe
schauschein nicht eher ausgestellt werden, bis das Ge
richt bzw. die Bezirksverwaltungs behörde erklärt hat, kei
nen Anlaß zum Eingreifen zu hat>en. 

(3) Der Totenbeschauer hat über die Totenbeschau 
eine Niederschrift aufzunehmen, in die der wesentiiche 
Inhalt des ärztlichen Behandlungsscheines sowie die we
sentlichen Feststellungen bei der Totenbeschau aufzu
nehmen sind, 

(4) Durchschläge der Tolenbeschauniederschriften 
sind monallich, längstens bis zum 10. des folgenden Mo
nats, gesammelt der Bezi rksvenAfaItu ngs behörde vorzu
legen. Die Urschriften der Totenbeschauntederschriften 
sind der Gemeinde zur Aufbewahrung zu übergeben; die 
Gemeinden haben sie zehn Jahre aufzubewahren. 

§ 9 

Durchführungsbestimmungen 

Die Landesregierung hat nach Erfordernis in Durchfüh
rung der Bestimmungen dieses Abschnittes I die näheren 
Einzelheiten bei der Vornahme der Totenbeschau durch 
Verordnung zu regeln und im Rahmen dieser Durchfüh
rungsverordnung eine Dienstinstruktion für die Tolenbe
schauer zu eriassen. Die Verwendung amtlich aufgeleg
ter Drucksorten kann vorgeschrieben werden. 

II. O b d u k t i o n e n 

§ TO 

Allgemeines 

(1) Die Bezirksverwallungsbehorde hat die Obduktion 
einer Leiche anzuordnen, wenn die Voraussetzungen ei
ner Anordnung der Obduktion durch das Gericht nichl ge
geben sind, die Todesursache oder der Krankheitsverlauf 
odei sonstige wicfilige Umstände nur durch OtxJuklion 
gekiän werden können und die aul Grund gesetzlicher 
Vorschriften gegebenen öffentfichen Interessen an der 
Klarstellung solclier Umstände allenfalls entgegenste
hende private Interessen uherv.'iegen. 

"(3) Der Beairksverwaltungsbe-

hÖrde i s t auch anzuzeigen, daß 

sich i n einer Leiche ein 

Herzschrittmacher befindet," 

3. Die Überschrift zu § 8 hat zu 

lauten: 

"Totenbes chauschein" 

4. § 8 Abs. 3 hat zu lauten: 

"(3) Der Totenbeschauer hat je 

eine Ausfertigung der Totenbe

schauscheine monatlich, 

längstens bis zum 10. des f o l 

genden Monats, gesammelt der 

Bezirksverwaltungsbehörde und 

der Gemeinde vorzulegen. Der 

ärztliche Behandlungsschein 

(§ 4) 1st der Ausfertigung für 

die BezirksVerwaltungsbehörde 

anzuschließen. Eine Ausferti

gung des Totenbeschauscheines 

ver b l e i b t beim Totenbeschauer." 

5. § 8 Abs. 4 hat zu en t f a l l e n . 

6. Dem § 10 Abs. 1 i s t folgender 

Satz anzufügen; 

"Die Obduktion 1st jedenfalls 

anzuordnen, wenn sich i n einer 

Leiche ein HeraSchrittmacher 

befindet." 
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(2) Die Bestimmungen über Obduktionen in Kranken
anstalten sowie die Beslimmungen über Obduktionen im 
Auftrag des Gerichtes (gerichtliche Obduktionen) werden 
durch dieses Geselz nicht t>erührt. 

(3) Eine Obduktion darf erst nach erfolgter Totenbe
schau vorgenommen werden; sofern es sich nicht um 
eine behördlich angeordnete Obduktion handelt, dari sie 
überdies erst nach Ausstellung des Totenbeschauschei
nes vorgenommen werden. 

(4) Obduktionen, die nicht t>ehördlich angeordnet sind, 
dürfen nur auf Grund einer letztwilligen Anordnung des 
Venstcrüsnen vorgeriornm^n werden. Ltegt eine solche 
nicht '."cr cc dü.rfer. Obdiiktiof^en nur euf schriftliches 
Verlangen oder mit schriftlicher Einwilligung der näch
slen Angefiörlgen des Verslortienen vorgenommen 
werden. 

(6) Als nächste Angehörige im Sinne des Abs. 4 gelten 
der Ehegatte, Venwandte und Verschwägerte ab- und auf
steigender Linie, Geschwister und deren Kinder sowie 
der Vertobte. Bestehen unter diesen Angehörigen Mei
nungsverschiedenheiten, so geht der Wille des Ehegal
ten demjenigen der Verwandten, der Wille der Kinder 
oder ihrer Ehegatten dem der übrigen Venwandten, der 
Wille näherer Verwandter dem der entfernteren VenA/and-
ten und des Verfobten vor. Nächste Angeftörige, die mrt 
dem Verstortienen unmittelbar vor dessen Tod offenkun
dig in Feindschaft gelebt haben, sind fedoch zur Willens-

"^'- icn^.^ften 
unter den l)erutenen Angehörigen gleichen Grades gilt 
die Einwilligung als nicht gegetien. 

§ 11 

Vomahme der Obduktionen 

(1) Obduktionen dürfen nur in hiezu geeigneten, ausrei
chend belichteten, belüfteten und temperierten Räumen 
und nur von einem zur Berufsausübung in Österreich be
rechtigten Arzt näch den Erkenntnissen <̂ er medizini
schen Wissenschaften und unter Beachtung der erforder
lichen sanitären Rücksichten vorgenommen werden. Von 
der Vornahme jeder Obduktion isl der zuständige Toten
beschauer in Kenntnis zu setzen; dieser isl berechtigt, 
bei der Obduktion anwesend zu sein. Der Arzt, der den 
Verstorttenen unmittelbar vor dem lode behandeft hat, 
darf die Obduktion nicht durchführen. 

(2) Bei behördlich angeordneten Obduktionen hat die 
Gemeinde, in der sich der Todesfall ereignet hat, wenn 
diese Gemeinde nicht festgestellt werden kann, die Ge
meinde, in der die Leiche aufgefunden wurde, den Ob
duktionsraum und eine geeignete Hilfskraft für den Obdu
zenten unentgeltlich ttereilzustellen. Kann die Gemeinde 
den Obduklionsraum nicht im Gemeindegebiel bereitstel
len, so hat sie außerdem die kosten einer deswegen er
forderiichen Überführung der Leiche in den nächstgele
genen geeigneten Obduklionsraum zu tragen. Die Träger 
von Einrichtungen, in denen ein geeigneter Obduktions
raum mit der erforderlichen Ausstattung (Prosektur oder 

7. Im § 10 Abs. 2 i s t nach dera 

Wort "Krankenanstalten" die 

Verweisung "(§ 30 O.ö. KAG 

1976)" einzufügen. 

8. Ira § 11 Abs. 1 erster Satz i s t 

nach dem Wort "berechtigten" 

die Wortfolge "und fachlich be

fähigten" einzufügen. 
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sonstige geeignete und hiefür gewidmete Anlage) vor
handen isl, sind verpflichtet, ihre Anlage zur Durchfüh
rung von behördlich angeordneten Obduktionen gegen 
angemessenes Entgell zur Verfügung zu stellen, wenn 
eine der nach obiger Bestimmung zur Kostentragung ver
pflichtete Gemeinde dies beantragt. 

(3) tJber jede Obduktion ist eine Niederschrift aufzu
nehmen. Die Obduklionsniederschrift hat die Feststel
lung der Identität des Obduzierten, die pathologischen 
Befunde an der Leiche und die Todesursache zu enthal
ten. Die Niederschrift ist vom Obduzenten zu unter
zeichnen. 

(4) Nach jeder OtxJuktion ist die festgestellte Todesur
sache dem zuständigen Tolenbeschauer bekannt
zugeben, 

(5) Nach beendigter Otiduktion ist die Leiche zuzunä
hen und zu reinigen. 

(6) Die Landesregierung kann in Durchführung der Be
stimmungen dieses II. Abschnittes die Vornahme außer
gerichtlicher Otjduklionen durch Verordnung näher 
regeln. 

§ 12 

Unterbrechung 

Wenn während einer nicht behördlich angeordneten 
Obduklion Feststellungen gemacht werden, die eine ge
richtliche oder verwallungsbehördlich anzuordnende Ob
duktion geboten erscheinen lassen, so hat der Qbduzenl 
das Gerichl bzw. die ßezirksverwaltungsbehörde auf 
dem kürzesten Wege hievon in Kenntnis zu setzen und 
die Obduklion, sofern dies ohne Schaden für das Ergeb
nis geschehen kann, zu unterbrechen. 

§ 13 

Sonstige Eingriffe an Leichen 

(1) Die Bestimmungen über Obduktionen gelten sinn
gemäß auch dann, wenn keine vollständige Obduklion 
vorgenommen wird, sondern nur einzelne Körperhöhlen 
eröffnet oder sonst einzelne operative Eingriffe an der 
Leiche (z. B. Herzslich, Aderöffnung) durchgeführt 
werden. 

9. § 11 Abs. 3, 4, 5 und 6 erhal

ten die Bezeichnung Abs. " ( 4 ) " , 

" ( 5 ) " , " ( 6 ) " und " ( 7 ) " ; f o l 

gender Abs. 3 (neu) i s t einzu

fügen : 

"(3) Herzschrittmacher sind bei 

Obduktionen zu entfernen. Sie 

gehen i n das Eigentum der Ge

meinde über, i n der die 

Obduktion durchgeführt wird." 

10. Ira § 11 Abs. 4 (neu) hat der 

zweite Satz zu lauten: 

"Die Obduktionsniederschrift 

hat die Feststellung der Iden

tität des Obduzierten, die 

pathologischen Befunde an der 

Leiche, die Todesursache und 

gegebenenfalls die Bestätigung, 

daß aus der Leiche der 

Herzschrittmacher entfernt wur

de, zu enthalten." 

OÖ. Landtagsdirektion Stand: 2 7. Mai 1993 



Geltende Fassung 

(2) Jedoch fällt die Entnahme von Material und Lei-
chenleilen zu, diagnostischen Untersuchungen und zum 
Zwecke der Forschung, der Lehre oder der Heiltiehand-
lung nicht unler die Bestimmungen dieses Gesetzes. 

§ 14 

Einbalsamierung 

(1) Unter Einbalsamierung ist die Behandlung der Lei
che mit Mitteln zu verstehen, die geeignet sind, den Zer
fall des toten Körpers hinauszuschieben. 

(2) Eine Leiche darf nur mit Bewilligung der Bezirksver-
waltungsberiörde tiinuäJ&amiert werden. Die Bewilligung 
ist zu erteilen, wenn gegen die Art der Einbalsamierung 
unter Bedachtnahme auf die vorgesehene Beslaltungsart 
vom sanitälspolizeilKhen Standpunkt keine Bedenken 
bestehen und die Einbalsamierung von Personen durch
geführt wird, die die erfordertichen Kenntnisse hinsicht
lich der zu venvendenden Mittel und des Verfahrens 
nachweisen. 

(3) Im übrigen gelten für Einbalsamierungen die für die 
Durchführung von Obduktionen geltenden Bestimmun
gen, jedoch mit Ausnahme jener, die die Gemeinden zur 
Mitwirkung verpflichten, sinngemäß. 

Iii. L e i c h e n b e s t a t t u n g 

§ t5 

Bestattungspflicht 

(1) Jede Leiche muß bestattet werden, und zwar in der 
Regel nach Ablauf von achtundvierzig Slunden und vor 
Ablauf von sechsundneunzig Stunden nach dem Eintritt 
des Todes. Werden Leichen in besonderen, die Verwe
sung hindernden Einrichtungen (wie Kühlräumen) aufbe
wahrt, so ist die Dauer dieser Aufbewahrung im Höchst-
ausmaß von achtundvierzig Slunden in die Frist von 
sechsundneunzig Slunden nicht einzurechnen. Ein Ab
gehen von der damit festgelegten Bestattungsfrist ist nur 
bei Atigabe einer Leiche an ein anatomisches Universi-
tätsinslitul oder mit Bewilligung des Bürgermeisters zu-

lääbiy. Bewiiiiyuiiy üdi i nui ei ieiii werden, werni säni-
lätspol ize iliche Bedenken dagegen nicht bestehen, ins
besondere wenn durch geeignete Konservierungsmaß
nahmen, wie Einbalsamierung oder Kühlung, eine ausrei
chende Verzögerung des Zerfalls des toten Körpers 
gewährleistet ist. 

(2) Unbeschadet der nach anderen gesetzlichen Be
stimmungen ttestehenden oder nach den Vorschriften 
des privaten Rechtes zu beurteiienden Verpflichtung zur 
Tragung der Bestattungskosten sind zur Obsorge fijr die 
Bestattung die nächsten Angehörigen verpflichtet, in Er
mangelung solcher atier jene Personen, mil denen der 
Verstortiene vor seinem Tode im gemeinsamen Haushall 
gelebt hat. Wenn danach von keiner Seite für öie Bestat
tung der Leiche Obsorge zu treffen ist oder wenn die Ver-

Entwurf 

11. § 15 Abs. 2 hat zu lauten: 

"(2) Unabhängig davon, wer aur 

Tragung der Bestattungskosten 

verpflichtet i s t , haben die 

nächsten Angehörigen des Ver-
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pflichteten der Verpflichtung nicht rechtzeitig nachkom
men, hat die Gemeinde, in der sich der Todesfall ereignet 
hat, wenn diese Gemeinde nicht festgestellt werden 
kann, die Gemeinde, in der die Leiche autgefunden wur
de, ohne daß dadurch eine allenfalls erforderliche Obduk
tion vereiteil oder tiehindert werden darf, die Bestattung 
der Leiche zu besorgen oder ein anatomisches Universi-
lätsinstitut in Österreich davon zu versländigen, daß es 
ihm freistehe, die Leiche auf eigene Kosten abzuholen, 
Machl das Universilätsinstitul hievon innerhalb von acht-, 
undvierzig Stunden nach Eintritt des Todes keinen Ge
brauch, so hat dje bezeichnete Gemeinde für die Bestat
tung der Leiche zu sorgen. 

(3) Als nächste Angehörige im Sinne des Abs. 2 gelten 
der Ehegatte, Verwandte und Verschwägerte ab- und auf
steigender Linie, Geschwister und deren Kinder sowie 
der Vertobte. 

(4) Bestattungspflicht (Abs, 1) bestehi ferner für Lei
chenteile, tolgetiorene menschliche Früchte, ohne Rück
sicht auf den Grad der erreichten Entwicklung, und für 
abgetrennte menschliche Körperteile, die nicht im Rah
men einer ärztlichen Ordination oder eines Krankenani 
stallenbetriebes unschädlich beseitigt werden. Zur Ob
sorge für die Bestattung ist der behandelnde Arzt bzw-
der Leiter der Krankenanstalt verpflichtet- Im übrigen gel
ten die Beslimmungen des zweiten und dritten Satzes 
des Abs, 2 sinngemäß. 

storbenen oder, f a l l s keine An

gehörigen vorhanden sind, die 

Personen, rait denen der Ver

storbene zule t z t I n einem 

gemeinsamen Haushalt gelebt 

hat, für die Bestattung Sorge 

au tragen. Sind keine nach 

dieser Bestimmung Verpflichtete 

vorhanden oder kommen sie i h r e r 

Verpflichtung nicht r e c h t z e i t i g 

nach, i s t die Bestattung durch 

die Gemeinde, i n der sich der 

Todesfall ereignet hat, wenn 

diese nicht f e s t g e s t e l l t werden 

kann, durch die Gemeinde, i n 

der die Leiche aufgefunden wur

de, zu besorgen. Die v e r p f l i c h 

tete Gemeinde kann ein anato

misches Universitätsinstitut i n 

Österreich davon verständigen, 

daß es ihm freistehe, die Lei

che auf eigene Kosten abzuho

len, wenn dies nicht nach den 

Bestimmungen des Abs. 3 unzu

lässig i s t . " 

12. Im § 15 erhalten die bisherigen 

Abs. 3 und 4 die Bezeichnung 

Abs. " ( 4 ) " und " ( 5 ) " ; folgender 

Abs. 3 (neu) i s t einzufügen: 

"(3) Die Abgabe der Leiche i s t 

unzulässig, 

- wenn der Gemeinde eine 

s c h r i f t l i c h e Erklärung des 

Verstorbenen oder seines ge-
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§ 16 

Aufbahrung 

(1) Nach der Totenbeschau isl die Leiche in eine Lei
chenhalle (Leichen kam mer) zu überführen. Im Slerbe-
haus oder überhaupt außerhalb einer Leichenhalle (Lei
chenkammer) darf eine Leiche nur mit Zustimmung des 
Totenbeschauers aufgebahrt werden. Diese Zustimmung 
darf nicht erteilt werden, wenn sanitätspolizeiliche oder 
sonstige emste Bedenken gegen eine solche Auftiahnjng 
tiesiehen. Versagt der Totenbeschauer die Zustimmung, 
so hat auf Antrag der Bürgermeister zu entscheiden, ob 
sanitäispoiizeiitche oder äonsilge emste Bedenken der 
Aufti^rung außerhalb einer Leichenhalle (Leichenkam
mer) entgegenstehen. Gegen den Bescheid des Bürger-
meislers ist eine Berufung nichl zulässig. 

(2) Ist in den die inneren Angelegenheiten regelnden 
Vorschriften einer gesetzlich anerkannten Kirche oder 
Religionsgesellschaft die Aufbahrung von Leichen be
stimmter Angehöriger (z. B, geistlicher Würdenträger) in 
einer tiestimmten Weise vorgeschrietien. so kann die 
Auftiahrung in der vorgeschrietienen Weise erfolgen. 
Dem Bürgermeister ist jedoch jede Aufbahri^ng. die nicht 
nach den Vorschritten des Abs. 1 erfolgt, vorher anzuzei
gen. Der Bürgermeister ha) Bedingungen oder Auflagen 
solcher Art vorzuschreitien, daß dadurch jede gesund-
heilliche Gefährdung ausgeschlossen wird. 

§17 
Bestattungsart 

(1) Als Bestattungsarten kommen in Betracht die Beer
digung, die Beisetzung in einer Gruft und die Feuertie-
slattung. 

(2) Die Bestattungsart richtet sich nach dem Willen des 
Verstorbenen. Liegt eine ausdrückliche Willenserklärung 
des Verstorbenen nicht vor und ist sein Wille auch sonst 
nicht eindeutig eri<ennbar. steht den nächslen Angehöri
gen des Verstorbenen das Recht zu. die Bestattung zu 
bestimmen. Als nächste Angehörige gelten der Ehegatte, 
Verwandte oder Verschwägerte ab- und aufsteigender Li
nie, Geschwister und deren Kinder sowie der Verlobte. 

setzlichen Vertreters vor

l i e g t , i n der dies ausdrück

l i c h ausgeschlossen wird, 

wenn dadurch eine allenfalls 

anzuordnende Obduktion verei

t e l t würde oder 

wenn seit dem E i n t r i t t des 

Todes mehr als achtundvierzig 

Stunden vergangen sind." 
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Bestehen unter diesen Angehörigen Meinungsverschie
denheiten, so geht der Wille des Ehegatten demjenigen 
der Verwandten, der Wille der Kinder oder ihrer Ehegat
ten dem der übrigen Verwandten, der Wille näherer Ver
wandter dem der enlfernteren Verwandten oder des Ver
lobten vor. Nächste Angehörige, die mit dem Verstorbe
nen unmittelbar vor dessen Tod offenkundig in Feind
schaft gelebt haben, sind jedoch zur Willensäußerung 
nicht berufen. Ist demnach niemand zur Bestimmung der 
Bestattungsart berufen oder willens oder können sich die 
Berufenen über die ßestattungsart nicht einigen, so isl 
die Leiche zu beerdigen. 

§ 18 

Bestattungsort 

(1) Die Beerdigung und die Beisetzung in einer Gruh 
sind, soweit nicht nach Abs. 3 und 4 etwas anderes be
stimmt ist, nur auf Friedhöfen zulässig. 

(2) Der Inhaber eines Friedhofes darf die Beerdigung 
oder die Beisetzung in einer Gruft nur zulassen, wenn 
vorher der Totenbeschauschein beigebracht wurde, 

(3) Außerhalb von Friedhöfen dürfen Leichen nur in ei
ner Begräbnisstätte bestattet werden. Die Errichtung ei
ner Begräbnisstätte außerhalb eines Friedhofes bedarf 
der Bewilligung der Landesregierung. Die Bewilligung isl 
zu erteilen, wenn nach dem Ermessen der Landesregie
rung die Errichtung der Begräbnisstätte außerhalb eines 
Friedhofes aus öhenllichen Rücksichten wünschenswert 
isl oder wenn die Errichtung der Begräbnisstätte außer
halb eines Friedhofes in den die inneren Angelegenhei
len regelnden Vorschriften einer gesetzlich anerkannten 
Kirche oder Religionsgesellschatt vorgeschrieben ist. Die 
Landesregierung hat im Bewilligungsbescheid Bedingun
gen oder Auflagen solcher Art vorzuschreiben, daß da
durch jede gesundheitliche Gefährdung ausgeschlossen 
und die Erhaltung der Begräbnisstätte in einem der 
Zweckwidmung entsprechenden würdigen Zustand dau
ernd gesichert wird. 

(4) Soll eine Leiche in einer nach Abs. 3 bewilligten Be
gräbnisstätte beigesetzt werden, ist dies der Bezirksver
wattungsbehörde anzuzeigen. Diese hat zu überprüfen 
und durch Bescheid anzuordnen, ob und unler welchen 
Bedingungen oder Auflagen im Rahmen des Bescheides 
übet die Bewilligung der Begräbnisstätte die Beisetzung 
zulässig ist. 

§ 19 

Versargung 

(1) Die Versargung der Leichen ist so vorzunehmen, 
daß unter Wahrung von Pietät und Würde eine gesund
heitliche Gefährdung der Umwelt ausgeschlossen ist und 
daß im Falle der Beerdigung die natürtichen Abbaubedin
gungen nicht mehr als notwendig tieeinirächligl werden. 

(2) Für die Beerdigung von Leichen sind dicht schlie
ßende Särge aus verrotlbarem Material (wie Holz, verrott-
bares Metall) zu verwenden, das den Zerfall der Leiche 
nicht behindert. 

13. § 19 hat zu lauten: 

"§ 19 

Versargung 

(1) Bei der Versargung der Lei

chen sind Pietät und Würde zu 

wahren. 
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<3) Fürdie Beisetzung in Grüften dürfen nur Metallsär
ge, mit Metall ausgelegte Hartholzsärge oder Harthotz-
särge mll dicht schließenden Metallsärgen als Übersärge 
verwendet werden. 

(4) Fürdie Feuerbestattung müssen die Särge aus Holz 
oder Zinkblech bestehen und frei von anderen Metallbe
schlägen sein. 

§ 20 

Einäscherung 

(1) Leichen dürfen nur in einer Feuerbestattungsanslalt 
eingeäschert werden, deren Errichtung gemäß § 31 tie
willigt wurde. 

(2} Eine Leiche darf vom Inhaber der Feuerbeslat-
lungsanstalt nur eingeäschert werden, wenn als Beslal
tungsart die Feuerbestattung nach den Vorschritten des 
§ 17 Abs. 2 beslimml und der Totenbeschauschein beige
bracht wurde. 

(3) Die gesamten Aschenresle einer eingeäscherten 
Leiche sind in ein dauerhaftes, luh- und wasserdichtes 
Behältnis (Urne) aufzunehmen. Die Urne ist so zu kenn
zeichnen, dafl jederzeit festgestellt werden kann, von wel
cher Leiche die Aschenresle herrühren. Das Vermischen 
der Aschenreste mehrerer eingeäscherter Leichen isl 
vertioten-

(2) Särge, Sargausstattungen, 

Sargbeigaben und sonstige Ge

genstände müssen aus Materialen 

bestehen, von denen bei der ge

wählten Bestattungsart mög

lichst geringe nachteilige Aus

wirkungen auf die Umwelt und 

keine Gefahren für das Leben 

und die Gesundheit von Menschen 

ausgehen. Bei Feuerbestattung 

i s t überdies darauf Bedacht zu 

nehmen, daß keine Schäden an 

der Einäscherungsanlage entste

hen können. 

(3) Die Landesregierung hat 

durch Verordnung nähere Bestim

mungen über die Beschaffenheit 

Vün Särgen, Sargausstattungen, 

Sargbeigaben und sonstigen Ge

genständen zu erlassen. Dabei 

i s t auf die Erfordernisse des 

Umweltschutzes und die ver

schiedenen Bestattungsarten Be

dacht au nehmen." 
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(4) Die Bestimmungen des Abs. 3 gelten nicht für 
Aschenresle von Leichenteilen und abgetrennten 
menschlichen Körperteilen (§ 33 Abs. 3). Jedoch dürfen 
solche Aschenreste nicht mit Aschenreslen eingeäscher-
ler Leichen vermischt werden. 

§21 
Beisetzung der Urne 

(1) Die die Aschenresle enthallende Urne ist, sofern 
nicht gemäß Abs. 2 eine Ausnahme zulässig isl, in einem 
Urnenhain, in einer Urnenhalle oder auf einem Friedhot 
beizusetzen. Die Urne ist yon der Feuerbesfattungsan-
stalt unmittelbar der tietreffenden Friedhofsverwaltung zu 
übergeben oder zu übersenden. Die Urne darf, abgese
hen von der Ausnahme gemäß Abs. 2, nicht an dritte Per
sonen, auch nicht an Angehörige des Verstorbenen, aus
gefolgt werden. Die Urnen sind bis zur Beisetzung in wür
diger und pietätvoller Weise zu verwahren. 

(2) För die Beisetzung einer Urne außerhalb eines 
Friedhofes (Urnenhain, Urnenhalie) gill § 18 Abs. 3 und 
4 sinngemäß. In einem solchen Falle hat die Feuertiestal-
tungsanstall auf Grund des ihr vorzulegenden Beschei
des der Bezirksverwaltungsbehörde die Urne mit den 
Aschenreslen demjenigen auszufolgen, dem die Bewilli
gung gemäß § 18 Abs. 4 erteil! wurde. 

14. § 21 Abs. 1 zweiter und d r i t t e r 

Satz haben zu lauten: 

"Die Urne i s t von der Feuerbe

stattungsanstalt unmittelbar 

der betreffenden Friedhofsver

waltung zu übergeben, zu über

senden oder durch em konzes

sioniertes Leichenbestattungs-

unternehraen zu übermitteln. An

sonsten darf die Urne, abgese

hen von der Ausnahme gemäß 

Abs. 2, nicht an d r i t t e Per

sonen, auch nicht an Angehörige 

des Verstorbenen, ausgefolgt 

werden." 

15. § 21 Abs. 2 hat zu lauten: 

(2) Für die Beisetzung einer 

Urne außerhalb eines 

Urnenhaines, einer Urnenhalle 

oder eines Friedhofes i s t eine 

Bewilligung der Gemeinde, I n 

der die Urne beigesetzt werden 

s o l l , e r f o r d e r l i c h . Die Bewil

ligung i s t zu e r t e i l e n , wenn 

die Person des Antragstellers 

und die Umstände der beabsich

t i g t e n Beisetzung, insbesondere 

der Beisetzungsort, erwarten 
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JV. Ü b e r f ü h r u n g u n d E n t e r d i g u n g v o n 
L e i c h e n 

§ 2 2 

Überführung; allgemeines 

(1) Jede Überführung einer Leiche bedarf der Bewilli
gung der Beziricsvemvattungsbehörde, es sei denn, daß 
Abs. 2 eine Ausnahme vorsteht. Die Bewilligung darf nur 
aus zwingerxien sanitätspolizeilichen Rücksichten ver
sagt werden. 

(2) Ausgenommen von der Bewilligungspflicht (Abs. 1) 
sind folgende FSIIe: 
a) die Überfühnjng innerhalb des Gebietes einer Orts

gemeinde oder in die Nachbargemeinde des Ster-

b) die Überführung zu einer zum Stertieort gehörenden 
Bestattungsanlage, wenn diese außerhalb des Gebie
tes der Ortsgemeinde liegt; 

c) die Überführung von Leichen zur Vomahme der Ob
duktion sowie die Überführung in ein anatomisches 
Universitätsinslilut. . 

lassen, daß die Urne pietät-

und würdevoll behandelt wird. 

Die Urne i s t von der Feuerbe

stattungsanstalt der Person, 

der die Bewilligung e r t e i l t 

wurde, gegen Vorlage des Bewil

ligungsbescheides auszufolgen." 

16. § 22 Abs. 1 und 2 haben zu lau

ten: 

"(1) Für die Überführung einer 

Leiche über die Grenzen des 

Landes Oberösterreich hinaus 

i s t eine Bewilligung der für 

den Sterbeort zuständigen Be

zirksverwaltungsbehörde erfor

derlich, es sei denn, die Lei

che wird 

1. in die dem Sterbeort nächst

gelegene Feuerbestattungsan

lage außerhalb Oberöster

reichs , 

2. in eine Nachbargeraelnde des 

Sterbeortes, 

3. zur Vornahme der Obduktion 

oder 

4. in ein anatomisches Univer

sitätsinstitut 

überführt. 

(2) Für die Überführung einer 

Leiche innerhalb des Landes 
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(3) Die Üt^ertührung der die Aschenreste enthaltenden 
Urne bedarf keiner Bewilligung. Falls es sich um die 
Überführung einer bereits beigesetzten Urne handelt, 
gelten sinngemäß die Bestimmungen des § 21 Abs. 1. 

(4) Das Ütierbringen von Leichen in photographische 
Aleliers isl verboten. 

(5) Wird eine Leiche aus einem anderen Bundesland 
nach Oberösterreich überführt und wurden beim Trans
port die im anderen Bundesland hiefür gellenden Vor
schriften eingehallen, so bedarf die Überführung in Ober
österreich keiner weiteren Bewilligung, 

(6) Für die LeichenbelÖrderung im Grenzverkehr wird 
auf die Bestimmungen des Internationalen Abkommens 
über Leichenbeförderung. BGBl. Nr. 118/1958, und des 
Übereinkommens über die Leichenbeförderung, BGBi. 
Nr. 515/1978, verwiesen. 

(7) Die einschlägigen verkehrsrechllichen Vorschriften 
des Bundes über den Transport von Leichen mit Eisen
bahn, Schiff oder Flugzeug werden durch die Beslim-' 
mungen dieses Gesetzes nichl berührt. 

Oberösterreich i s t eine Bewil

ligung dann e r f o r d e r l i c h , wenn 

der Totenbeschauer sanitätspo-

l i a e i l l c h e Bedenken gegen die 

Überführung am 

Totenbeschauschein vermerkt 

hat. Die Bewilligung darf nur 

aus zwingenden sanitätspolizei

lichen Rücksichten versagt wer

den." 

17. Dem § 22 i s t folgender Abs. 8 

anzufügen: 

"(8) Das Leichenbestattungs

unternehmen , das die Überfüh

rung besorgt, hat den Inhaber 

der Bestattungsanlage, zu der 

die Leiche überführt wird, 

r e c h t z e i t i g vom Eintreffen der 

Leiche zu verständigen. In den 

Fällen des § 24 Abs. 2 obliegt 

diese Verständigungspflicht der 

zur Überführung berechtigten 

Person." 

OÖ. Landtagsdirektion Stand: 2 7. Mal 1993 



Geltende Fassung Entwurf 

§ 23 

Versargung 

(1) Jede im Sinne des § 22 bewilligungspflichtige Über
führung einer Leiche darf unter Beachtung der Vorschrif
ten des § 19 Abs. 1 nur in einem dicht schließenden Me-
lallsarg oder in einem Hotzsarg mit undurchlässiger Ein
lage ertolgen. Oer Metallsarg ist zu verlöten, der Holzsarg 
luftdicht abzudichten. 

(2) Wenn mit der Gefahr stärkerer Verwesung gerech
net werden muß oder wenn es sonsf die Umstände des 
Falles vom sanitälspolizeüichen Standpunkt erfordern, 
kar.r, di« r^Tirk5verwaJtur;g3bGhörtie weitere Bedingun
gen oder. Aufi?nen,fO'; rfi« Act <ler Versorgung, allenfalls 
auch die Konservierung der Leiche, vorschreiben. 

§24 
Berechtigung zur Ütierführung 

(1) Leichen dürfen nur von konzessionierten Leichen-
tiestattungsuntemehmen und nur mil vorschriftsmäßig 
ausgestatteten Fahrzeugen überführt werden, wobei auf 
sanitälspolizeilk^ Erfordemisse und auf die Wahrung 
der Pietät und Würde tiesonders Bedacht zu nehmen isl. 
Diese Untemehmen sind für die Einhaftung der gesetzli
chen Vorschriften und für die Erfüllung der im Einzelfalle 
von der Bezirksverwaltungsbefürde vorgeschriebenen 
Bedingungen oder Auflagen verantwortlich. Die Landes
regierung hat erforderlichenfalls durch Verordnung nähe
re VoriiCliHfteri über üie AuSätaHurtg tJef zur Leichenbe-
förderung verwendeten Fahrzeuge zu erlassen. 

(2) In tiesonderen Ausnahmefällen kanr) jedoch die Be
zirksverwattungsbehörde nach freiem Ermessen die 
Überführung durch andere Personen, wie durch Angehö
rige, den Dienstgeber des Verstortienen oder im Rahmen 
der Nachbarschaftshilfe bewilligen, jedoch nur. wenn fol
gende Voraussetzungen erfüllt sind: 

a) die Leiche darf nicht wesentlich weiter als 10 km 
überführt werden; 

b) für die Leichen Überführung darf höchstens der Ersatz 
der Selbstkosten gefordert werden; 

c) es muß Gewähr gegeben sein, daß die von der Be
zirksverwaltungsbehörde gestelften Bedingungen 
oder Auflagen, insbesondere hinsichtlich der Versar
gung und des TiQnspoit.v;i;ieIs, c;r;gehalten werden. 

§25 
Bewilligung 

(1) Dem Ansuchen um die Bewilligung zur Überführung 
einer Leiche ist eine Ausfertigung des Totenbeschau
scheines beizulegen. 

(2) Die ßezirksven^va Ilu ngsbe hörde hat die Bewilligung 
durch Ausstellung eines Leichenpasses zu erteilen, in 
dem die erforderlichen sanilätspolizeilichen Bedingun
gen oder Autlagen vorzuschreiben sind, unter denen die 
Überführung der Leiche zulässig isl. Der Leichenpaß und 
der Totenbeschauschein sind dem ansuchenden Lei-
chenbeslatlungsunlernehmen, im FalJe des § 24 Abs. 2 
der ansuchenden Partei, auszufolgen. 
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(3} Das die Überführung besorgende Leichenbestal-
lungsun;ernehmen hat den Inhaber des Friedhofes bzw, 
der Feuerbestattungsanslalt, wohin die Leiche überführt 
wird, rechlzeilig vom Eintreffen der Leiche zu verstän
digen. Wird die Leiche in einen anderen politischen Be
zirk überführt, hat das Leichenbesiattungsunternehmen 
außerdem die Bezirksverwallungsbehorde des Bestim
mungsortes in gleicher Weise zu versländigen. In den 
Fällen des § 24 Abs. 2 hat die die Bewilligung erteilende 
BezirksvenA/alt ungs behörde die Bezirksverwaltungs be
hörde des Bestimmungsortes auf Kosten der Partei zu 
versländigen. Die Verständigung des Inhatiers des Fried
hofes bzw. der Feuerbestattungsanslalt obliegt in diesem 
Falle der Partei. 

(4) Das die Ütierführung der Leiche durchführende Lei
chenbesiattungsunternehmen bzw. die Partei hat nach 
Einlangen der Leiche an dem Bestimmungsort den Lei
chenpaß der für diesen Ort zuständigen Bezirksverwal
lungsbehorde zu übersenden. 

(5) Der Leichenpaß hat insbesondere den Vor- und Zu
namen sowie das Geburtsdatum des Verstortienen, den 
Ort, den Tag und die Ursache des Todes, den Bestim
mungsort des Leichenlransporles sowie die Art der Ver
sargung zu enthalten. Die Form des Leichenpasses isl 
durch Verordnung der Landesregierung zu bestimmen. 

§ 26 
Enterdigung 

(1) Die Enterdigung einer bereits beigesetzten Leiche 
bedarf, abgesehen von den tiehördlich angeordneten 
Enterdigungen, der Bewilligung des Bürge rni eislers der 
Gemeinde, in deren Gebiet der Friedhof liegt, auf wel
chem die Leiche bestattet ist. 

(2} Der Bürgermeister hat die Enterdigung zu bewilligen, 
wenn sanilälspolizeiliche Bedenken nicht entgegenstehen. 

(3) Wenn die Bewilligung zur Enterdigung erteilt wird, 
sind die vom sanilätspolizeilichen Standpunkt notwendig 
erscheinenden Bedingungen oder Auflagen vorzu
schreiben, 

§ 27 

Überführung enterdigter Leichen 

Die Überführung einer enlerdiglen Leiche auf einen an
deren Friedhof bedarf der Bewilligung der Bezirksvenval
tungsbehörde; es gellen hiebei die Bestimmungen des 
§ 22 Abs. 4 bis 7, des § 23, des § 24 Abs. 1 und des 
§ 25 Abs. 2 bis 4, Insbesondere ist ein diesen Bestimmun
gen entsprechender Sarg bereitzuhalten, in den die aus
gegrabene Leiche bzw. Leichenreste unverzüglich aufzu
nehmen sind. Die Überführung von Gebeinen, die frei 
von organischen Verwesungsprodukten sind, bedarf kei
ner Bewilligung. 
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18. § 25 Abs. 3 hat zu e n t f a l l e n ; 

die bisherigen Abs. 4 und 5 er

halten die Bezeichnung Abs. "3" 

und "4". 

19. Im § 27 i s t das Z i t a t "§ 22 

Abs. 4 bis 7" durch das Z i t a t 

"§ 22 Abs. 4 bis 8" und das Z i 

t a t "§ 25 Abs. 2 bis 4" durch 

das Z i t a t "§ 25 Abs. 2 und 3" 

zu ersetzen. 

Stand: 2 7. Mai 1993 



4g Geltende Fassung 

§ 28 

Sonderfoestimmungen tür Kriegstote 

Für Enterdigungen und Überführungen von Leichen, 
die im Rahmen der staatlichen Kriegsgräberfürsorge 
durchgeführt werden, kann die Landesregierung Erteich-
terungen von den Bestimmungen der §§ 26 und 27 ge
währen, insoweit dies vom sanilätspolizeilichen Stand
punkt zulässig ist. 

§ 29 

Leichenteile, totgeborene menschliche Früchte, 
Leichenreste 

Die Bestimmungen dieses Abschnittes gelten sinnge
mäß auch für Leichenteile, totgeborene menschliche 
Früchte und Leichenresle. 

V. B e s t a t t u n g s a n l a g e n 

§30 

Errichtung 

(1) Bestattungsanlag'en (wie Friedhöfe. Feuerbestat
tungsanlagen, Umenhallen und Urnenhaine) können er
richtet und betrieben werden 

a) von einer Gemeinde oder einem Gemeindeverband 
(kommunale Bestattungsanlage) oder 

b) von einer g&seiziich anerkannten Kirche oder Reli
gionsgesellschaft oder von einer ihrer Einrichtungen 
(konfesskinelle Bestattungsanlage). 

(2) Die Gemeinde ist zur Errichtung eines Friedhofes 
und einer Leichenhalle (Leichenkammer) verpflichtet, 
wenn für das .Gemeindegebiet nicht bereits ein Friedhof 
und eine Leichenhalle (Leichenkammer) eines anderen 
Rechtsträgers zur Verfügung steht, auf dem für die Be
stattung von Verstortienen und von Aschenurnen in aus
reichendem Maße vorgesorgt isl. 

§31 

Behördliche Bewilligung 

(1) Die Errichtung, die Erweiterung sowie die leiiweise 
oder gänzliche Auflassung einer Beslattungsänlage be
darf der behördlichen Bewilligung, 

(2) Für die Erteilung der Bewilligung ist bezüglich einer 
Einäscherungsanlage die Landesregierung, sons! die Be
zirksverwaltungsbehörde zuständig. 

(3) Die Bewilligung zur Errichtung oder Erweiterung ist 
zu erteilen, wenn nach der geplanten Bestattungsanlage 
ein Bedarf tiesteht. Im Bewilügungsbescheid ist das Sied
lungsgebiet zu bezeichnen, für welches der Friedhof be
slimml ist. und sind jene Auflagen oder Bedingungen vor
zuschreiben, die insbesondere vom sanilätspolizeilichen 
Standpunkt einen klaglosen und pietälvollen Betrieb der 
Anlage gewährleisten. Kann dies durch solche Auflagen 
oder Bedingungen nicht erreichl werden, elwa weil die 
Anlage des Friedhofes an der beabsichtigten Steile eine 
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Gefährdung der Gesundheit der Umweft mit sich brächte 
oder die natüriichen Abtiautiedingungen wegen der Bo
denbeschaffenheit oder aus anderen Gründen ungünstig 
sind, so ist die Bewilligung zu yersagen. 

(4) Die Bewilligung zur Auflassung isl zu erteilen, so
weil für den Weilerbetrieb der Anlage ein Bedarf nichl 
mehr besieht oder die Anlage den Erfordernissen eines 
klaglosen und pietätvollen Betriebes nicht mehr ent
spricht. Im Bewilligungsbescheid sind jene Auflagen oder 
Bedingungen vorzuschreiben, die gewährteisten, daß die 
Auftassung der Anlage vom Standpunkte der Sanitätspo
lizei und der Pietät nicht zu Mißsländen führt. 

§ 32 

Leichenhalle 

Für jeden Friedhof und für jede Feuerbesfattungsanla-
ge muß eine den Erfordernissen der Pietät und Würde 
entsprechende Leichenhalle (Leichenkammer) vorhan
den sein, die der Bewilligung der Bezirksverwaltungsbe
hörde bedarf. Die Bewilligung ist zu erteilen, wenn keine 
sanilätspolizeilichen Bedenken bestehen. Zur Sicherung 
dieser Voraussetzungen hat die Behörde die erforderli
chen Bedingungen und Auftagen vorzuschreiben. Die 

Leichenhalle (Leichenkammer) ist nach Tunlichkeit auf 
dem Friedhof bzw. im Rahmen der Feuerbeslaftungsan-
lage zu errichten. Die Leichenhalle (Leichenkammer) 
muß so groß gehaften sein, daß darin tiei gewöhnlichem 
Ausmaß der Sterblichkeil alle Toten aufgebahrt werden 
können, die nicht ari einem anderen Ort aufgebahrt wer
den dürfen. 

§ 33 

Aufnahmepfticht 

(1) Im Rahmen der sich aus § 30 Abs. 2 ergebenden 
Verpftichtung der Gemeinde darf sie oder der Gemeinde
verband, dessen Mitglied sie isl, als Inhaber einer kom
munalen Bestattungsanlage die Bestattung von Leichen, 
Leichenteilen oder Aschenurnen aus dem Siedlungsge
biet, für welches der Friedhof tieslimmt ist, hichl verwei
gern, wenn nicht gesetzliche Vorschriften der Bestattung 
entgegenslehen. Urnenhaine oder Urnenhallen dürfen je
doch der Bestattung von Aschenurnen vorbehalten 
werden. 

(2) Gemäß Art. 12 des Gesetzes vom 25. Mai 1868, 
RGBl. Nr. 49, wodurch die interkonfessionellen Verhält
nisse der Staatsbürger in den darin angegebenen Bezie
hungen geregelt werden, kann keine Religionsgemeinde 
der Leiche eines ihr nicht Angehörigen die anständige 
Beerdigung auf ihrem Friedhofe verweigern: 
1. wenn es sich um die Bestattung in einem Familien-

gratie handelt, oder wenn 
2. da, wo der Todesfall eintrat oder die Leiche gefunden 

wurde, im Umkreise der Ortsgemeinde ein für Ge-
nosssen der Kirche oder Religionsgenossenschaft 
des Verstorbeneri bestimmter Friedhof sich nicht be
findet. 
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(3) Auf jedem Friedhof ist ein Platz zur Beerdigung von 
Leichenteilen und abgetrennten menschlichen Körpertei
len vorzusehen. Die Beerdigung bzw. Einäscherung sol
cher Teile darf der Inhaber eines Friedhofes bzw. einer 
Einäscherungsanlage nicht verweigern. Es isl vertioten, 
solche Teile mit anderen Leichen zusammen zu beerdi
gen bzw. einzüäschern. 

§34 

Friedhofsordnung; Rechtsbeziehungen zwischen 
Friedhofsbenützem und Friedhofsinhatiem 

(1) Für ißder. Friedhof isl vonr Inhaber des Friedhofes 
eir^e Fried^'ofsordriyn'^ ^'j e'^teüep,. ^.'s!che 2n leicht zu
gänglicher Slelle im Friedhof sichtbar anzuschlagen isl. 
Die Friedhofsordnung hat alle zum ordnungsgemäßen 
Betrieb des Friedhofes erfordertichen Regetungen in 
Übereinstimmung mit den Bestimmungen dieses Geset
zes zu enthallen. 

(2) Die Friedhofsordnung hat insbesondere zu enthal
ten: Inhaber und Verwaftung des Friedhofes; das Fried-
hofsareal; das Siedlungsgebiet, für welches der Friedhof 
tieslimmt isl; die Ausstattung der Leichenhallen (Leichen
kammern); die Art und Beschaffenheit der Grüfte und 
Gräber (wie Reihengräber, Familiengräber, Urnengräber 
usw.); Grababstände; Grabtiefen; Turnus der Wiederbe
legung der Gräber; Gebrauchsrechte und Pflichten der 
Angehörigen; Vorschriften zur Wahrung von Pietäl und 
WC'dc; VcrQrt-.'inüch!:^:; i^ i j Toio^y^^ibi^-s und Jer 
Friedhofvenwajtung für die Einhaltung der gesetzlichen 
Vorschriften; Überwachungsrecht. Die Friedhofsordnuno 
kann auch Anordnungen tiezüglich der würdigen gärtne
rischen und künstlerischen Gestaltung des Friedhofes 
und der Gräber enthatten. 

(3) Die Rechlsbeziehungen zwischen den Inhabern,und 
den Benutzern der Friedhöfe sind unlieschadel der Be
stimmungen des Art. 15 des Staatsgrundgesetzes. RGBl. 
Nr. 142/1867, übftr die allgemeinen Rechte der Staats
bürger und des Art. 12 des Gesetzes RGBl. Nr. 49/1868, 
durch den die interkonfessionellen VerHällnisse der 
Staatsbürger in den darin angegebenen Beziehungen ge
regell werden, privatrechtlicher Natur. Atigabenrechtli
che Vorschriften werden hiedurch nicht berührt. 

§ 35 

Überwachung 

(1) Zur Gewährieistung der Übersicht über die auf ei
nem Friedhof tieslattelen Leichen hat der Friedhofsinha
ber ein Gräberbuch zu führen. In Verbindung mit dem 
Gräberbuch ist ein Ü tie rsic hts plan über die Lage der Grä
ber (Grüfte) zu führen. 

(2) Die Friedhöfe sind innerhalb von drei Jahren minde
stens einmal durch den Amtsarzt der Bezirksverwallungs
behorde zu besichtigen. Die erfolgte Besichtigung ist im 
Gräbertiuch zu vermerken. 
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(3) Anläßlich der Besichtigung festgestellte Mängel 
sind von der Bezirksverwallungsbehorde dem Inhaber 
zur Behebung vorzuschreiben. 

§ 36 

Sperre, Schließung 

(1) Beftndet sich ein Friedhof in einem derartigen Zu
stand, daß Maßnahmen nadh § 35 Abs. 3 nicht ausrei
chen und die Weiterbenülzung eine gesundheitliche Ge
fährdung der Umwelt mit sich bringen würde oder stellt 
sich heraus, daß die Abbaubedingungen infolge der Bo
denbeschaffenheit oder aus anderen Gründen ungünstig 
sind, isl der'Friedhof nach Anhören des Friedhoftnhabers 
durch die Bezirksverwaltungsbehörde zeitlich für Neube
legungen zu sperren oder endgültig zu schließen, 

(2) Im Bescheid, mit dem die Sperre oder Schließung 
eines Friedhofes verfügt wird, sind jene Auflagen vorzu
schreiben, die gewährleisten, daß nach der Sperre oder 
Schließung vom Standpunkte der Sanitätspolizei und der 
Pielät keine Mißstände, auftreten bzw. bestehende Miß
stände behoben werden. Bei der Schließung kann insbe
sondere vorgeschrieben werden, innerhalb welcher Zeit 
eine allgemeine Ausgrabung vorzunehmen ist oder vor
genommen werden darf und innerhalb welcher Zeit und 
unter welchen Bedingungen oder Auflagen das Fried-
hofsgrundslück einer anderen Verwendung zugeführt 
werden dart, 

§ 37 

Baurechlliche Vorschriflen 

Durch die Beslimmungen dieses Gesetzes über die be
hördliche Bewilligung der Errichtung, Erweiterung und 
Auflassung von Bestattungsanlageri werden die gellen
den baurechtlichen Vorschriften nicht berührt 

§ 38 

Andere Bestattungsanlagen 

Die für Friedhöfe geltenden Bestimmungen der §§ 34 
•bis 37 gehen sinngemäß auch für andere Bestaftungsan-
lagen, deren Errichtung gemäß § 31 einer behördlichen 
Bewilligung bedarf, 

VI. S t r a f e n ; H e r s t e l l u n g des 
g e s e t z m ä ß i g e n Z u s t a n d e s 

§ 39 

(1) Wer einem Gebot oder Vertwt dieses Gesetzes zu
widerhandeil, wer eine Handlung setzt, die nach diesem 
Geselz einer behördlichen Bewilligung oder der Zustim
mung eines behördlichen Organes tiedart, ohne d?ß die 
Bewiiligung bzw. Zustimmung vorfiegt, ferner wer Pietäl 
und Würde einer Bestattungsanlage gröblich verletzt, 

Entwurf 2^ 

oö. Landtagsdirektion Stand: 2 7, Mai 1993 



Geltende Fassung Entwurf 

wird, sofern die Tal nicht nach anderen Vorschriften mit 
strengerer Strafe tiedroht oder gerichtlich strafbar isl, von 
der Bezirksverwattungsbehörde mit einer Geldstrafe bis 
zu dreitausend Schilling tieslraft. In tiesonders schweren 
Fällen oder im Falle wiederholter Übertretung kann ne
ben der Geldslrate auch eine Arreststrafe bis zu einer 
Woche verhäng! werden. 

(2) Der Versuch ist strafbar. 

(3) Unabhängig vom Strafverfahren kann dem Täter die 
Verpftichtung zur Herstellung des dem Gesetze entspre
chenden Zustandes auferlegt werden. 

VIL E i g e n er VV'ir icurigsbe r e i c h 
d e r G e m e i n d e 

§40 

Folgende in diesem Gesetz geregelle Angelegenheiten 
sind solche des eigenen Wirkungsbereiches der Ge
meinde: 
1. die von der Gemeinde (bzw. dem Bürgermeister oder 

dem Totentieschauer) zu besorgenden Aufgaben ge
mäß Abschnitt I (mit Ausnahme der Bestimmungen 
des § 7) und III, des § 26 sowie des § 34 Abs. 3 erster 
Satz, gegebenenfalls in Verbindung mit § 38; 

2. die Mitwirkung der Gemeinde bet der Durchführung 
von Otiduktionen (§11 Abs. 2) sowie die Teilnahme 
rtps Totenbe^hsMers an der Durchführung von Ob
duktionen und Einbalsamierungen (§ 11 Abs, 1 und 
§-14 Abs. 3); 

3. die Wahrnehmung der gemäß Abschnitt V eine Ge
meinde (einen Gemeindeverband) treffenden Rechte 
und Pflichten als Träger einer kommunalen Bestat
tungsanlage oder im Zusammenhang mit der Errich
tung einer solchen Bestattungsanlage. 

Vlll. S c h l u ß b e s t i m m u n g e n 

§41 

Unberührte Vorschriften 

Soweil nicht schon in einzelnen Bestimmungen dieses 
Gesetzes diesbezüglich etwas anderes beslimml ist. wer
den durch dieses Geselz überdies folgende Rechtsvor
schriften nicht berührt: 

1. die gewerberechtlichen Vorschritten des Bundes über 
Leichenbestaftungsunfernehmen; 

2. die §§ 126 Abs. 1 Z. 2 und 190 des Strafgesetz
buches; 

3. öas Bundesgesetz vom 7. Juli 1948. BGBl. Nr. 175, 
ütier die Fürsorge lür Kriegsgräber aus dem ersten 
und zweiten Weltkrieg; 

4. das Bundesgesetz vom 7. Juli 1948, BGBl. Nr. 176. 
über die Fürsorge und den Schutz der Kriegsgrätier 
und Kriegsdenkmäler aus dem zweiten Weltkrieg für 

20. § 40 Z. 3 erhält die Bezeich

nung "2. 4"; folgende Z. 3 

(neu) i s t einzufügen: 

"3. die Erteilung von Bewilli

gungen gemäß § 21 Abs. 2;" 
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Angehörige der Allierten, Vereinten Nationen und für 
Opfer des Kampfes um ein freies, demokratisches 
Österreich und Opfer politischer Verfolgung; 

5. das Epidemiegesetz 1950, BGBl. Nr. 186. mit der in 
seiner Durchführung ergangenen Verordnung des Mi
nisters des Innern im Einvernehmen mit dem Minister 
für Kultus vom 29. September 1914, RGBl. Nr. 263, 
tietreffend Leichen von mit anzeigepflichtigen Krank
heiten tiehafteten Personen, 

§ 42 

Aufhebung liestehender Vorschriften 

(1) Mit 1. Juli 1961 werden die gesetzlichen Bestim
mungen über das Leichen- und Bestattungswesen, so
weit dieses in diesem Gesetz geregelt ist, aufgehoben. 
Es werden daher, soweil sie überhaupt noch in Gellung 
stehen, insbesondere folgende Rechtsvorschriften auf-
gehotien; 

a) das Hofdekrel vom 7. März 1771. Th, G. S. 6. Bd. 
5. 336, tielreffend die Zeit, innerhalb welcher die Tö
len zu tieerdigen sind, und Leichenkammern; 

b) das Hofdekrel vom 25, Februar 1797, P. G, S. Nr. 32. 
über die Errichtung von Totenkammern; 

c) das Hofdekrel vom 23. August 1784, 2. 2951, P. G. S. 
6. Bd. ß. 565, über die Anlage von Grüften und 
Kirchhöfen; 

d) der Hofbescheid vom 6. Dezember 1784, betreftend 
die Enteignung von Gründen zu Friedhofzwecken; 

e) das Hofdekret vom 6, September 1787, 2. 1837. be
treffend Kloster- und Familiengrüfte; 

f) das Hofkanzleidekret vom 12. August 1788. Z. 1460, 
Ges. Jos. II, Bd. 15 S. 945. beireffend PrivaHamilien-
grüfte; 

g) die Ah. Entschließung vom 14. März 18'13, Hofkanzlei-
zahl 8707/1843, betreftend Familiengrüfte; 

h) das Hofkanzleidekret vom 6. Wai 1844, Z. 13.210/790, 
betreffend Familiengrüfte; 

i) der Erlaß des k.k. Staatsminisleriums vom 18. März 
1866, Z. 1462/StM, und des Ministeriums des Inneren 
vom 3. August 1871. 2. 9404, betreffend Leichen
transporte und Ausstellung von Leichenpässen; 

i) die Beslimmungen aul dem Gebiele des Leichen- und 
Besiallungswosens im Geselz vom 30. April 1870, 
RGBl. Nr. 68. betreftend die Organisation des öffent
lichen Sanitätsdienstes, insbesondere im § 2 lit. ( 
und 9, im § 3 lit. d und im § 4 lit, b. c und d; 

k) der Erlaß des k.k, Ministeriums des Inneren vom 
31. Jänner 1873, Z. 1771, betreftend Familiengrüfte, 

I) die Verordnung des Ministers des Inneren vom 3. Mai 
1874, RGBl, Nr, 56, betreffend den Transport und die 
Ausgrabung (Exhumation) von Leicrien in der Fas
sung der Verordnung LGuVBI. (ür Oberösterreich Nr. 
46/1927; 
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m)die Kundmachung des k.k. Statthalters in Oberöster

reich vom 8, Mai 1687, GuVBI. Nr. 17, tietreffend das 
Vorgehen und die Vorsichten tiei außerämllichen 
Lefchenöftnungen und bei gewissen Operalionen an 
Leichen; 

n) die Verordnung der k.k. Statthalterei für Oberöster
reich vom 29. Jänner 1896, LGuVBI. Nr. 7, betreffend 
die Totenbeschau und eine Instruktion für die Toten
beschauer; 

o) die Verordnung vom 28. Februar 1939. DRGBt. I 
S. 550 (Gesetzblatt für das Land Österreich 
Nr. 414/1939), zur Einführung reichsrechtlicher Vor
schriften auf dem Gebiete der Feuertieslattung im 
LarKle Österreich; 

p) das Gesetz vom 16. Mai 1934, DRGBt. I S. 380. über 
die Feuerbestattung; 

qj die Verordnung vom 10. August 1938. DRGßi. ( 
S. 1000. zur Durchführung des Feuerbestattungsge-

' setzes; 

r) die zweite Verordnung vom 24. April 1942, DRGBI. I 
S. 242, zur Durchführung des Feuertiestartungsge-
setzes; 

s) § 22 und Abschnitt XXI der Dritten Durchführungs
verordnung zum Gesetz ütier die Vereinheitlichung 
des Gesundheitswesens (Dienstordnung für die Ge
sundheitsämter — Besonderer Teil); Kundmachung 
im Gesetzblatt für das Land Österreich Nr. 686/1938; 

t) die Worte ,,Leichen- und Bestattungswesen" im § 33 
Abs. S Z. 2 dec Oiierösierreicnischen Gemeindeord
nung 1946, LGBI. Nr. 22/1949, in der Fassung des Ge
setzes LGBI. Nr. 26/1953. 

(2) Im gleichen Zeitpunkt werden die folgenden Rechts
vorschriften teilweise aufgehoben: 

a) die Verordnung vom 8. April 1857, RGBl. Nr. 73, be
treffend die Vornahme der Leichenöffnung zu gericht
lichen oder sanilätspolizeilichen Zwecken; soweit die
se Verordnung außergerichftiche Leichenöffnungen 
belriftt; 

b) die Verordnung des Ministeriums des Innern vom 
14. März 1891, RGBl. Nr, 34. betreffend Maßnahmen 
gegen eine Weiterverbreitung ansieckender Krankhei
len durch das Photographieren von Leichen; soweit es 
sich nicht um Leichen von Personen handelt, die an 
ansteckenden Krankheiten verstorben sind. 

Artikel I I 

(1) Dieses Landesgesetz t r i t t mit 

dem seiner Kundmachung ira Landes

gesetzblatt für Oberösterreich 

zweitfolgenden Monatsersten in 

Kraft. 

(2) Verordnungen auf Grund dieses 

Landesgesetaes können ab dem seiner 

Kundmachung folgenden Tag erlassen 

werden; sie dürfen jedoch erst mit 

dem Inkrafttreten dieses Landesge

setzes in Kraft gesetzt werden. 
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